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Sachverhalt
Mit Datum vom 07.09.2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Neuenkirchen den Beschluss über die Aufstellung der 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Ihlenfeld-Nord“ gefasst und den Entwurf des Bebauungsplans 
zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bestimmt.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs fand in der Zeit vom 04.10.2021 bis 
einschließlich 05.11.2021 statt. 
Über die eingegangenen Stellungnahmen (öffentliche und private Belange) muss 
nunmehr beraten werden. Die Belange sind untereinander und gegeneinander 
gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB).

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 1) geprüft. 

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis (Anlage 1) macht 
sich die Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Das Amt 
Neverin wird beauftragt, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange sowie die betroffene Öffentlichkeit von diesem Ergebnis mit 

Seite 1 von 54



Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auskwirkungen?

x Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

      Ja ergebniswirksam finanzwirsam

Anlage/n
1 Anlage 1 - Abwägungstabelle (öffentlich)
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 Gemeinde Neuenkirchen 
3. Änderung des Bebauungsplans „Ihlenfeld-Nord“  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 23.09.2022 
 

Amt Neverin     

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 a.diekow@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

29.  Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 28.10.2021  

30. Deutscher Wetterdienst   x 

31. Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpom-
mern 

 x 

32. Amt Neverin, SG Brandschutz  x 

33. Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 21.10.2021  

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Neubrandenburg 11.11.2021 Fristverlängerung bis 
12.11.2021 

2. Gemeinde Trollenhagen   

3. Gemeinde Neverin   

4. Gemeinde Staven   

5. Gemeinde Datzetal   

6. Stadt Friedland   

7. Gemeinde Sponholz   

 
 

Während der öffentlichen Auslegung vom 04.10.2021 bis zum 05.11.2021 gingen nachfolgende Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keit ein 

1. Bürgergruppe 1 18.05.2021 und 15.07.2021 

2. Privatperson 1 01.08.2021 und 04.10.2021 

3. Bürgergruppe 2 22.09.2021 

4. Privatperson 2 23.09.2021 

5. Privatperson 3 06.10.2021 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass im Plangel-
tungsbereich keine Anlagen von der 50Hertz Transmission GmbH 
betrieben werden oder geplant sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass Belange der 
Bundeswehr zwar berührt, jedoch nicht beeinträchtigt werden. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsam-
tes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass das Staatli-
che Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg nicht betroffen ist 
von der Planung. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die Begrün-
dung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass der Plangel-
tungsbereich der gemeindlichen Planung innerhalb der Bergbaube-
rechtigung „Erlaubnis zur Aufsuchung der bergfreien Bodenschätze 
Erdwärme und Sole im Feld „Neubrandenburg-Nord“ liegt. 
Die NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsgenossenschaft eG. 
wird am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der BVVG Bodenverwertungs- und -ver-
waltungs GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt die Feststellung der BVVG Bo-
denverwertungs- und -verwaltungs GmbH, dass es derzeit grund-
sätzlichen nichts gegen die gemeindliche Planung spricht, zur Kennt-
nis. 
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. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der E.DIS Netz GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt die Feststellung der E.DIS Netz 
GmbH, dass sich ein Niederspannungskabel im Siedlungsweg be-
findet, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der GDMcom GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt die Feststellung der GDMcom 
GmbH, dass die Anlagenbetreiber Erdgasspeicher Peissen GmbH, 
Ferngas Netzgesellschaft mbH, ONTRAS Gastransport GmbH und 
VNG Gasspeicher GmbH von der 3. Änderung des Bebauungs-
plans nicht betroffen sind, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der Te-
lefonica O2 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt die Feststellung der Telefonica 
O2, nicht von der Planung betroffen zu sein, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer 
Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass es von Seiten 
der IHK Neubrandenburg keine Bedenken oder weitere Hinweise be-
züglich der Planung gibt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass sich im 
Plangeltungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
 
Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass die ge-
meindliche Planung forsthoheitliche Belange nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Sennplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass die keine 
Bedenken durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte be-
stehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur unverzüglichen Berichtigung des Flächennutzungs-
plans wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
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Nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB kann eine Untergliederung in Fahr-
bahn, Parkstreifen und Gehwege durch Festsetzung getroffen wer-
den. Die Straßengestaltung ist bei Festsetzung von Verkehrsflächen 
nicht zwingend Aufgabe der Bauleitplanung; sie bleibt der Ausfüh-
rungsplanung überlassen. 
 
 
 
Der Beginn des Fußweges wird überfahrbar für die Feuerwehr aus-
gebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise aus wasserrechtlicher Sicht werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch den 
Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und werden als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Hinweise aus bodenschutz-/abfallrechtlicher Sicht werden zur 
Kenntnis genommen. Sie sind bei der Realisierung von Maßnahmen 
durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und 
werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Hinweise aus verkehrsrechtlicher Sicht werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch den 
Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und werden als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise aus denkmalrechtlicher Sicht werden zur Kenntnis ge-
nommen. Sie sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch den 
Vorhabenträger und seine Beauftragten zu beachten und werden als 
Hinweis in die eingestellt. 
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Dem wird gefolgt. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen werden aktualisiert. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für zentrale Aufga-
ben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass das Landes-
amt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Ka-
tastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern kein Träger öffentli-
cher Belange für die gemeindliche Planung ist. Der Landkreis war 
am Verfahren beteiligt. Die sachtechnischen Hinweise bezüglich 
möglicher Munitionsfunden werden zur Kenntnis genommen und als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellung des 
Polizeipräsidiums Neubrandenburg werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass aus ver-
kehrspolizeilicher Sicht keine Bedenken gegen die gemeindliche 
Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass seitens des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vor-
pommern keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung beste-
hen.  
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass seitens der 
Deutschen Telekom Technik GmbH prinzipiell keine Einwände ge-
gen die gemeindliche Planung bestehen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich eine Telekommunikati-
onslinie im Bereich des Siedlerweges außerhalb des Plangeltungs-
bereichs der gemeindlichen Planung befindet. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH/Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass seitens der 
Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Havel/Obere Tollense“ werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass seitens des 
Wasser- und Bodenverbandes „Obere Havel/Obere Tollense“ keine 
Einwände gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerten Bedenken 
der Bürgergruppe 1 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht umfänglich in die Planung einge-
stellt. 
 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt zur Kenntnis, dass die Anlieger 
der Bebauung widersprechen wegen der Befürchtung neben einer 
Großbaustelle zu wohnen. Die Nachverdichtung von Bauflächen ist 
nicht nur möglich, sondern planerisch geboten, bevor die Gemeinde 
Außenbereichsflächen beanspruchen darf. Die zuständige untere 
Naturschutzbehörde hat in der Stellungnahme bestätigt, dass keine 
artenschutzrechtlichen Belange und keine gesetzlich geschützten Bi-
otope von der gemeindlichen Planung betroffen sind. 
Eine Baumaßnahme auf dem Nachbargrundstück kann jedem Nach-
barn zugemutet werden. Dabei sind die entsprechenden Richtlinien 
einzuhalten. 
 
 
Einen Widerspruch zu gesunden Wohn- und Lebensverhältnissen 
kann die Gemeinde in der Planung nicht erkennen. 
 
Der Standort ist nicht Gegenstand der gemeindlichen Planung. 
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Antwort des Bürgermeisters vom19.07.2021: 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerte Bedenken der 
Privatperson 1 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 43 von 54



 

    42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Bürger große Wasser-
probleme für sein Wohnhaus befürchtet. 
Das zwischenzeitlich vorliegende Gutachten zum Baugrund und 
Grundwasserverhältnissen im Plangeltungsbereich bestätigt diese 
Annahmen nicht. 
„Aus der hydrologischen Karte des Landesamtes für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie M-V können im Bereich der geplanten Baumaß-
nahme zwei Grundwasserhöhengleiche mit 29 und 30 HHN entnom-
men werden. 
Die Grundwasserhöhengleiche besitzt im Bezug zur Geländeoberflä-
che einen Flurabstand von mehr als 10 Meter und daraus resultie-
rend eine hohe Geschütztheit des Grundwassers.“ 
Es wurden drei Bohrungen bis 6 m unter Gelände durchgeführt. 
„Zum Zeitpunkt der Erkundung am 23.06.2022 wurden bis zu End-
teufe keine hydrologischen Beeinflussungen durch Grundwasser 
festgestellt. 
Schichtenwasser wurde zum Zeitpunkt der Erkundungen nur an 
Bohrstelle 1 angesprochen, wobei die Beeinflussung vermutlich 
durch den naheliegenden Teich/Soll erfolgt. 
Jahreszeitliche Beeinflussungen durch Schichtenwasser können für 
die anderen Aufschlussstellen nicht ausgeschlossen werden.“ 
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Falls bei der Baumaßnahme Straße eine Drainageleitung angetroffen 
wird, ist diese nach geltendem Recht, in jedem Fall wieder funktions-
fähig herzustellen. 
 
 
 
 
 
 
Ihr Wohnhaus steht im unbeplanten Innenbereich und ist von Wohn-
gebäuden umgeben. Landwirtschaft mit Großtierhaltung ist da nicht 
zulässig. Frühere Nutzungen sind hier nicht relevant. 
Im allgemeinen Wohngebiet ist Kleintierhaltung als Nebenanlage zu-
lässig. 
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Die Gemeinde nutzt Innenentwicklungspotentiale, um den Bedarf an 
Wohnbauplätzen decken zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Annahme kann seitens der Gemeinde nicht nachvollzogen 
werden. 
 
Eine Richtlinie, die einen drei m Abstand zwischen Straße und pri-
vatem Grundstück verlangt, ist der Gemeinde nicht bekannt. 
 
 
 
Die Unterstellung, dass Bebauungsplanfestsetzungen der Gemeinde 
der Blendung der Anlieger dienen, wird zurückgewiesen. 
 
 
 
Die Gemeinde hat Baum- und Artenschutz in der Planung berück-
sichtigt. 
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Die Baufelder halten die erforderlichen 3 m zur Grundstücksgrenze 
ein. 

 

Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerte Bedenken der 
Bürgergruppe 2 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neuenkirchen nimmt das private Interesse der An-
wohner am Erhalt der Park/Spielplatzfläche zur Kenntnis und stellt es 
in die Abwägung ein. Dem gegenüber steht das öffentliche Interesse, 
den in 30 Jahren nie realisierten und nicht benötigten Spielplatz und 
die „Parkfläche“ als Innenentwicklungspotential zu nutzen, und so ei-
nen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu leis-
ten und trotzdem die benötigten Wohnbaustandorte zur Verfügung 
stellen zu können. 
Die geplante Nachverdichtung ist nicht rüchsichtslos gegenüber den 
Anwohnern. Baurechtliche Abstandforderungen werden eingehalten. 
Die zulässige Baudichte entspricht den Festsetzungen im wirksamen 
Bebauungsplan. Das prägende Element der Parkfläche die Randbe-
grünung bleibt größtenteils erhalten. Durch die Hecken gibt es aber 
auch keine direkten Nutzungsbeziehungen zwischen den angrenzen-
den Baugrundstücken und der bestehenden Grünfläche. 
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Die Fläche des Änderungsbereichs dient nicht als Speicherfläche für 
Oberflächenwasser des gesamten Bebauungsplangebietes sowie 
zur Regulierung des Grundwasserspiegels. 
„Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist der beste-
henden zentralen Niederschlagsentwässerung (in Abstimmung mit 
dem Entsorger TAB bzw. NeuWab) zuzuführen. … 
Für das B-Plangebiet „Ihlenfeld Nord“ gibt es eine wasserrechtliche 
Erlaubnis zur Einleitung des gesammelten Niederschlagswassers in 
ein Oberflächengewässer 2. Ordnung.“1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung sind die erforderlichen wasser-
rechtlichen Genehmigungen zu beantragen. 

                                                
1 Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 30.11.2021 
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Die Kosten der Erschließung wurden im Rahmen der Grundstücks-
verkäufe durch den Erschließungsträger refinanziert. Ein Mitsprache-
recht lässt sich dadurch jedoch nicht ableiten.  
Die Planungshoheit ist den Gemeinden verfassungsrechtlich garan-
tiert (Art. 28 Abs. 2 GG) und in § 1 Abs. 3 sowie § 2 Abs. 1 BauGB 
definiert. Demnach sind Bauleitpläne von der Gemeinde in eigener 
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann 
insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungs-
bau in Betracht kommen. 
Dies ist hier der Fall. 
 
Auch eine Verletzung des Gebietserhaltungsanspruchs durch die ge-
plante Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets kann die Ge-
meinde hier nicht erkennen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerte Bedenken der 
Privatperson 3 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde ist nicht der Auffassung, dass die Regelungen zur 
Höhe von Einfriedungen zum öffentlichen Verkehrsraum nicht rechts-
eindeutig sind. 
Die planungsrechtliche Festsetzung Nr. 2 der wirksamen 1. Ände-
rung ist nicht Gegenstand der 4. Änderung des Bebauungsplans; das 
heißt, die Festsetzungen zu den Sichtdreiecken bleiben bestehen. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass an Grundstücksausfahrten 
keine Sichtdreiecke freigehalten werden müssen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerte Bedenken der 
Privatperson 4 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde ist nicht der Auffassung, dass die Regelungen zur 
Höhe von Einfriedungen zum öffentlichen Verkehrsraum nicht rechts-
eindeutig sind. 
Die planungsrechtliche Festsetzung Nr. 2 der wirksamen 1. Ände-
rung ist nicht Gegenstand der 4. Änderung des Bebauungsplans; das 
heißt, die Festsetzungen zu den Sichtdreiecken bleiben bestehen. 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass an Grundstücksausfahrten 
keine Sichtdreiecke freigehalten werden müssen. 
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